
 
 
 
 
 
 
FREIE WÄHLER – Rathausplatz 2-4 – 79098 Freiburg 

 
Stadt Freiburg 
Herrn Oberbürgermeister Martin Horn 
Rathausplatz 2-4  
79098 Freiburg  
 
per E-Mail an:  
hpa-ratsbuero@stadt.freiburg.de 

 
 
   

            Freiburg, 23. September 2020 
 

 
 
Anfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen,  
hier: Kunstwerk auf dem Kinderspielplatz im Rieselfeld 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Horn, 
 
vermehrt wurde ich von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Rieselfeld auf einen 
Gegenstand angesprochen, der sich auf dem Spielplatz an der Carl-von-Ossietzky-
Straße befindet. Ihnen ist unklar, ob es sich hierbei um ein unfertiges Spielgerät oder 
ein Kunstwerk handelt. 
 
 

 
 
 
Um eine ca. 2 Meter hohe Stahlstange windet sich eine Treppe mit neun Stufen, die 
jedoch ins Nichts führt: Keine Rutsche, keine Brücke, nichts schließt sich daran an. Da 
die Treppe mit ihrem Geländer sehr einladend für Kinder zum Spielen ist, möchten wir 
auf die erhöhte Unfallgefahr hinweisen. Denn die Kinder können ungehindert die 
Treppe hochlaufen, daran rumklettern, vom Geländer rutschen oder unter die Stufen 
krabbeln. Das alles birgt ein hohes Unfallrisiko mit erheblicher Verletzungsgefahr. Die 
Kinder können zum Beispiel von dieser Treppe fallen, an deren Boden keinerlei 
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Fallschutz eingearbeitet ist, wie es in den Richtlinien für öffentliche Kinderspielplätze 
jedoch vorgeschrieben steht. Oder sie können sich an den spitzen Stufen den Kopf 
anstoßen. 
 
Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Kunstwerk handelt und habe dazu folgende 
Fragen: 
 

1) Warum steht ein solches Kunstwerk auf einem Kinderspielplatz? 
 

2) Ist sich die Verwaltung der Gefahren bewusst, die dieses Kunstwerk in sich 
birgt? 
 

3) Was hat es gekostet? 
 

4) Wie wurde es finanziert? 
 
Da das Kunstwerk auch als Spielgerät genutzt werden kann, möchte ich Sie bitten, 
umgehend zu prüfen, ob das Kunstwerk die nötige Verkehrssicherheit nach den 
geltenden Spielplatz-Richtlinien (siehe Anhang) aufweist.  
 
Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 
      

            
 
Kai Veser        

Stv. Fraktionsvorsitzender        


